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Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134401 

Entscheidungsdatum 

18.12.2018 

Geschäftszahl 

Bsw36658/05 

Norm 

MRK Art6 Abs1 

MRK Art6 Abs3 litd IV4 

Rechtssatz 

Bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Ablehnung der Befragung eines von der Verteidigung 
beantragten Zeugen in der Hauptverhandlung mit Art 6 Abs 3 lit d MRK ist der folgende dreistufige Test 
anzuwenden:  

1. War der Antrag auf Befragung eines Zeugen ausreichend begründet und im Hinblick auf den 
Gegenstand der Anklage relevant? 

2. Haben die innerstaatlichen Gerichte die Relevanz dieser Aussage geprüft und ausreichende Gründe für 
ihre Entscheidung geliefert, einen Zeugen nicht in der Hauptverhandlung zu hören? 

3. Wurde durch die Entscheidung der innerstaatlichen Gerichte, einen Zeugen nicht anzuhören, die 
Fairness des Verfahrens insgesamt untergraben?  

Diese Einschätzung umfasst notwendigerweise eine Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falls, 
einschließlich der anwendbaren Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, des Stadiums und Fortschritts 
des Verfahrens, der von den Parteien verfolgten Begründungen und Strategien und ihres prozessualen 
Verhaltens. 

Entscheidungstexte 

TE AUSL 2018-12-18 Bsw 36658/05 

Murtazaliyeva  gg Russland [GK] (T1) 

Diese Einschätzung umfasst notwendigerweise eine Berücksichtigung der Umstände des konkreten Falls, 
einschließlich der anwendbaren Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts, des Stadiums und Fortschritts 
des Verfahrens, der von den Parteien verfolgten Begründungen und Strategien und ihres prozessualen 
Verhaltens. (T2) 
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